












( 

l

Verhaltensregeln gelten auch für den digitalen Raum. Wenn digitale Medien und soziale Netzwerke im Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und darüber hinaus 
genutzt werden, ist hierbei auf einen professionellen Umgang und eine angemessene Distanz zu achten. Dies 
gilt insbesondere im Kontakt mit Minderjährigen oder Scl:Jutzbefohlenen z.B. via Facebook, lnstagram, TikTok, 
Signal oder WhatsApp. 

Die dienstliche Nutzung digitaler Kommunikationswege wird mit den Leitungsverantwortlichen und den 
Nutzer:innen im Vorfeld festgelegt und transparent gestaltet. 

Die Gefahren (sexualisierter) Gewalt, unter der Nennung einzelner Phänomene wie Grooming, Exhibitionismus, 
sexualisierte Sprache oder Missbrauchsdarstellungen, und die damit einhergehenden Schutzbemühungen 
und Maßnahmen erhalten auf den Digitalen Kanälen der Christophorus Kirchengemeinde Laage eine eigene 
Darstellung (Homepage & lnstagram). Darüber hinaus will die Kirchengemeinde die Informationen zu 
Beschwerdemöglichkeiten und Hilfeangeboten für unterschiedliche Zielgruppen (Kinder/Jugendliche/junge 
Erwachsene und Erwachsenen) leicht zugänglich machen (FAQs). Ziel ist, dass Nutzer:innen nicht proaktiv 
danach suchen müssen, sondern vielmehr aktiv darauf hingewiesen werden (ähnlich dem Cookie-Hinweis laut 
EU-Richtlinie). 

Anlage II Verhaltensregeln 

Anlage III Selbstverpflichtung 

Anlage IV Leitfaden für Kinder/Jugendliche/Junge Erwachsene und Erwachsene 

Anlage V Leitfaden berufliche Mitarbeitende 

Anlage v1 Beschwerdeleitfaden 

10. Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Unsere Kirchengemeinde stellt sicher, dass unter ihrer Verantwortung keine Person, die wegen einer in §72a 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe-, in der jeweils geltenden Fassung bezeichneten 
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung rechtskräftig verurteilt worden ist, Kinder und Jugendliche 

beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Zu diesem Zweck lässt 
sich die Kirchengemeinde bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen, mindestens aber nach fünf 
Jahren, von allen Personen, die beruflich in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen 
oder in kinder- und jugendnahen Bereichen tätig sind, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a 
Bundeszentralregistergesetz vorlegen. 

Von Ehrenamtlichen wird auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verlangt werden. 
Die Prüfung nach Art, Intensität und Dauer des Kontaktes bei Ehrenamtlichen, erfolgt auf der Grundlage der 
Empfehlung zur Prüfung, bzw. Kriterien zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. 

Grundsätzlich wird von ehrenamtlich Mitarbeitenden die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 
verlangt, wenn diese selbständig, auch über einen zeitlich begrenzenden Umfang hinweg, 
Betreuungsaufgaben übernehmen und bei Veranstaltungen mit Übernachtung wie Freizeiten tätig sind. 

Für die Umsetzung ist die für Personal zuständige Person verantwortlich. 

KGR benennt und beschließt, dass der geschäftsführende:r Pastor.In für die Verwaltung der erweiterten 

polizelllchen Führungszeugnisse der hauptamtlichen Mitarbeiter.innen verantwortlich ist. Für die 

ehrenamtlichen Personen, die In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind, sind Anne Meyer, Lucie 

Schmidt und Johannes Kretschmann zuständig. Anlage VII Material zur Beantragung und Prüfung für EMA 

11. Beschwerde- und Beratungswege und Vernetzung

Die Haltung der Gemeinde und ihrer Mitarbeitenden gegenüber den anvertrauten Menschen und ihr Verhältnis 
zu Kritik haben große Einfluss darauf, ob sich Menschen ermutigt oder gebremst fühlen, Beschwerden oder 
Anregungen vorzubringen. Durch die Implementierung von Beschwerdeverfahren fühlen sich besonders 
Kinder und Jugendliche, sowie ihre Sorgeberechtigten, ernst genommen. Die Gemeinde signalisiert: Fehler 
dürfen ausgesprochen werden! Die Ermutigung, Wort zu ergreifen, entfaltet eine präventive Wirkung 

6 
























































